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RA Dominik Hçch, Berlin*

Nachbessern: ja, verteufeln: nein.
Das NetzDG ist besser als sein Ruf

Der Sturm der Entr�stung war groß: „Frontalangriff auf
das Vertrauen im Internet“,1 „unausgegoren“,2 „feuchte
Traum jedes autokratischen Halbdemokraten“3 – das wa-
ren die Schlagworte in vielen Artikeln zu dem Referenten-
entwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) des
Bundesjustizministers Heiko Maas in den vergangenen
Wochen. Doch bei einer kritischen Durchsicht enth�lt
das Gesetz brauchbare Regelungen f�r effektiveren
Rechtsschutz Betroffener von rechtswidrigen �ußerungen
in den sozialen Netzwerken.

I. Die Ausgangslage: Rechtswidrige Aussagen
im Netz

Die Argumente der Kritiker sind z. T. nachvollziehbar; es
handelt sich um einen Gesetzentwurf und der muss nat�r-
lich kritisch diskutiert werden. Und sicherlich sind zahl-
reiche Aspekte in dem Gesetz noch nicht zu Ende durch-
dacht. Was auf der anderen Seite allerdings verwundert:

Die kritischen Stellungnahmen von Journalisten, Verb�n-
den und Rechtsanw�lten sind im Wesentlichen einzig und
alleine von der Sorge um die Meinungsfreiheit gepr�gt,
blenden allerdings die Problematik, die �berhaupt zu die-
sem Gesetz gef�hrt hat, vçllig aus. Zum Teil wird dazu
kein Wort in den Stellungnahmen verloren. Genau das
w�rde doch aber zu einer fairen Diskussion gehçren. Es
ist nicht erst durch die j�ngsten Berichterstattungen und
die Begr�ndung des Gesetzes bekannt, dass Schm�hungen,
Hassbotschaften und die Begehung von �ußerungsrecht-
lichen Straftatbest�nden im Netz zugenommen haben und
auf der anderen Seite die sozialen Netzwerke, wo viele
dieser rechtswidrigen Taten stattfinden, bisher wenig bis
nichts getan haben, um diesen Problemen Herr zu werden.
Richtig ist auch, dass selbstverst�ndlich in vielen F�llen
die sog. Hassbotschaften gar nicht rechtlich angreifbar
sind; sie passen uns h�ufig nicht, sind abstoßend und
f�rchterlich, aber sie sind eben hinzunehmen. Es gibt aber
eben – und das bestreitet letztlich auch niemand – ein
Problem mit tats�chlich rechtswidrigen �ußerungen.

1. St�rkung der Ermittlungsbehçrden reicht nicht aus

Was ebenfalls verwundert: Die meisten Kritiken an dem
Maas-Gesetz nehmen zwar in vernichtender Weise das
Gesetz und seine Begr�ndung auseinander, bieten aber
keinerlei eigenen Lçsungsvorschlag, wie denn das Span-
nungsfeld zwischen dem Problem der rechtswidrigen
Hassbotschaften, der Verleumdungen und der Schm�hun-
gen in den sozialen Netzwerken und dem Schutz der
Meinungsfreiheit gelçst werden soll. Ein einziger Gegen-

vorschlag taucht allerdings immer wieder auf 4 – und den
w�rde auch dem Grunde nach rechtspolitisch fast jeder
unterschreiben: Die Polizei und Staatsanwaltschaften sol-
len besser ausgestattet werden, um eine wirksame Straf-
verfolgung gegen strafbaren Hass im Netz zu ermçglichen.
Bei n�herem Hinsehen kann dieses Argument aber nicht
die einzige Antwort auf das geschilderte Problem sein:
Was bedeutet dieses Ansinnen, die Problematik der Hass-
botschaften mçglichst von den Betreibern der sozialen
Netzwerke fernzuhalten und auf das Verh�ltnis zwischen
den Betroffenen und den Sch�digern und die zwischen-
geschaltete Strafverfolgung zu verlagern? Denn darauf
l�uft es ja hinaus: Die Staatsanwaltschaften sollen zum
einen in der Lage sein, schwere Straftaten, die durch
�ußerungen begangen werden, zu verfolgen und ggf. an-
zuklagen; zum anderen sollen sie aber – wie es in der
Theorie eigentlich auch schon bisher funktionieren sollte –
ihre Ermittlungsbefugnisse dazu nutzen, IP-Adressen von
Nutzern in sozialen Netzwerken zu ermitteln und �ber
strafprozessuale Maßnahmen dann die T�ter von Persçn-
lichkeitsverletzungen u. a. Straftaten im Netz zu �berf�h-
ren. Mittels einer Akteneinsicht kann dann auch der Be-
troffene zivilrechtliche Schritte gegen den Sch�diger ein-
leiten. Bisher scheitert das vor allem an der niedrigen
Aufkl�rungsquote, eben, weil die Behçrden unterbesetzt
und technisch unzureichend geschult sind.

2. Nutzer in die Strafbarkeit treiben?

Konsequent zu Ende gedacht, bedeutet dieses Argument
aber, dass alle Kritiker, die die Meinungsfreiheit in ihren
Kommentierungen zu dem Gesetz so hoch halten, letztlich
auch viele Personen einer Strafverfolgung aussetzen wol-
len oder gar in eine Strafbarkeit treiben wollen, deren
�ußerungen sich mçglicherweise sp�ter in einem Straf-
prozess als noch zul�ssig darstellen. Wie man den zahlrei-
chen Entscheidungen der Obergerichte in den letzten Jah-
ren entnehmen konnte,5 sind viele auf den ersten Blick
grenzwertige �ußerungen noch vom Schutz der Mei-
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* Der Autor dankt Herrn stud. iur. Julian Bohl f�r wertvolle Mithilfe bei der
Endredaktion. Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. XII.

1 Heidrich, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Entwurf-des-
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes-Frontalangriff-auf-das-Vertrauen-im-In
ternet-3668533.html (Stand: 10. 4. 2017).

2 Gerecke, http://www.cmshs-bloggt.de/tmc/netzwerkdurchsetzungsgesetz-
netzdg/ (Stand: 10. 4. 2017).

3 Will, https://www.nwzonline.de/kommentare-der-redaktion/mass-halten_
a_31,2,3284194936.html (Stand: 10. 4. 2017).

4 Vgl. zum Beispiel: Buermeyer, http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/
netzwerkdurchsetzungsgesetz-netzdg-facebook-strafverfolgung-hate-spee
ch-fake-news/(Stand:10. 4. 2017).

5 Vgl. nur BVerfG, 28. 7. 2014 – 1 BvR 482/13, NJW 2014, 3357; BVerfG,
29. 6. 2016 – 1 BvR 2646/15, NJW 2016, 2870; BGH, 3. 2. 2009 –
VI ZR 36/07, NJW 2009, 1872.



nungsfreiheit gedeckt und der Bereich der Schm�hkritik
nach der Rechtsprechung des BVerfG sehr eng auszulegen.
Das bedeutet aber auch: Solange erst einmal die Staats-
anwaltschaften ermitteln und einen Anfangsverdacht beja-
hen, sehen sich die Nutzer nach dem Willen der zahlrei-
chen Kommentatoren zum Maas-Gesetz Exekutivmaßnah-
men der Staatsanwaltschaften ausgesetzt: Inklusive Durch-
suchungen, um zu ermitteln, wer denn tats�chlich bei-
spielsweise aus einer Familie der T�ter gewesen ist, der
in sozialen Netzwerken Beleidigungen geschrieben hat.
Ob das im Sinne des effektiven Rechtsschutzes des hohen
Gutes der Meinungsfreiheit ist, sollte man mit einem sehr
großen Fragezeichen versehen. Sofern es sich nicht um
besonders verletzende Beleidigungen und Angriffe auf den
Kern der Menschenw�rde handelt, ist eine Strafbarkeit
auch h�ufig nicht das Kernziel der Betroffenen solcher
�ußerungen; ihnen geht es vor allem darum, dass das Bild
oder die Behauptung „verschwindet“ und eben nicht mehr
umfangreich geteilt werden kann.

II. Der Lçsungsweg des Gesetzentwurfes

Der diskutierte Gesetzentwurf geht hingegen einen ande-
ren Weg: Er beinhaltet zun�chst zwei gesetzliche Vorga-
ben, die offenbar auch von den Kritikern nicht wirklich
bem�ngelt werden:

1. Zustellungen an Netzwerke werden einfacher
mçglich

Zum einen ist nun gesetzlich vorgesehen, dass die sozialen
Netzwerke, die eine kritische Grçße von zwei Mio. Nut-
zern im Inland �berschritten haben (§ 1 Abs. 2 NetzDG-E),
einen inl�ndischen Zustellungsbevollm�chtigten bereithal-
ten m�ssen. Dies ist insbesondere f�r die zivilrechtlichen
Schritte der Betroffenen wichtig. Bisher haben viele Be-
troffene, – auch solche, die der Autor vertreten hat – zum
Teil von rechtlichen Schritten gegen die sozialen Netz-
werke, wie Facebook oder auch Google, Abstand genom-
men, weil deren Sitz im (zum Teil außereurop�ischen)
Ausland liegt. Das bedeutet: eine kompliziertere Zustel-
lung, die auch mit �bersetzungskosten und hçheren Zu-
stellungskosten verbunden sein kann. Ob sich dann der
Gegner auf die Zustellung der Klage hin tats�chlich ge-
richtlich meldet oder sich einfach verklagen l�sst und die
Maßgaben eines dann zu erlassenden Vers�umnisurteils
einfach ignoriert, weiß vorher niemand. Die Vorgabe des
Gesetzes schafft hier nun die notwendige Abhilfe, um
zumindest diese „Schere im Kopf “ bei den Betroffenen
obsolet zu machen.

2. Schaffung eines zivilrechtlichen Auskunfts-
anspruches

Die zweite positive Vorgabe ist die Schaffung des bereits
aus dem Urheberrecht bekannten6 Auskunftsanspruches,
der �ber eine �nderung des TMG7 ermçglicht wird. In der
Vergangenheit hatte sogar der BGH in einer Entscheidung
aus dem Jahr 20148 bem�ngeln m�ssen, dass ein solcher
Auskunftsanspruch bei Persçnlichkeitsrechtsverletzungen
�ber die vorhandenen Daten des tats�chlich �ußernden in
den sozialen Netzwerken nicht durchsetzbar war, weil er
sich zwar aus § 242 BGB ergab, aber an den der daten-
schutzrechtlichen Vorgabe des § 14 Abs. 2 TMG scheiter-
te. Wer also gegen Musikpiraterie vorgeht, hat einen Aus-
kunftsanspruch nach UrhG und kann diesen aufgrund der
Erlaubnis des § 14 Abs. 2 TMG auch durchsetzen; wer sich
gegen rechtswidrige, ggf. strafbare Aussagen wendet, kann

dies bisher nicht durchsetzen. Dieser Wertungswider-
spruch war mit Blick auf das grundgesetzlich gesch�tzte
allgemeine Persçnlichkeitsrecht nicht nachzuvollziehen.
Insofern besteht jetzt ein einfacher Weg ohne unbedingte
Einschaltungen der Staatsanwaltschaften, um die tats�ch-
lichen T�ter zu ermitteln.

Hier bedarf es auch der Klarstellung mit Blick auf die
massive Kritik an dem Gesetz: Die �nderung von § 14
Abs. 2 TMG f�hrt nicht zu einem allgemeinen, uferlosen,
letztlich willk�rlichen Auskunftsanspruch. Denn § 14
Abs. 2 TMG selbst ist nicht Erm�chtigungsnorm f�r die
Erteilung der Auskunft.9 Der Auskunftsanspruch selbst
ergibt sich aber – siehe die genannte BGH-Rechtspre-
chung – aus § 242 BGB, wenn denn eine rechtswidrige
Behauptung des �ußernden vorliegt. Nach der vorgesehe-
nen �nderung von § 14 Abs. 2 TMG d�rfen die „Bestands-
daten“ auch im Fall von Persçnlichkeitsrechtsverletzungen
nur auf Anordnung der „zust�ndigen Stellen“ herausgege-
ben werden, also nicht auf Veranlassung des Betroffenen
selbst, sondern nur an die entsprechenden Gerichte, die
vorher pr�fen m�ssen, ob eine Persçnlichkeitsrechtsver-
letzung als sonstiges Recht vorliegt und damit der Aus-
kunftsanspruch als Hilfsanspruch �berhaupt besteht. Es
�berrascht schon, dass die Kritiker diesen Aspekt vielfach
vernachl�ssigen und so tun, als kçnne sich ein Betroffener
aussuchen, bei welchen �ußerungen ihm Auskunft zu den
Verfassern erteilt wird.

III. Hauptkritik: Bußgelder und Fristen

Letztlich hat das Gesetz zwei Hauptkritikpunkte gefunden:
Zum einen die erhebliche Bußgeldbewehrung (bis zu 50
Millionen Euro) f�r Verstçße gegen die Transparenz und
Pr�fpflicht-Aufgaben des Gesetzes. Zum anderen bezieht
sich die Kritik auf die Frage des Pr�fungsmaßstabes an
sich sowie die damit verbundenen Fristen.

1. Vorgesehene Fristen sind situationsangemessen

Das Gesetz sieht bei den Pr�fpflichten und den Entschei-
dungen �ber eine Lçschung von Beitr�gen ein zweistufiges
Verfahren vor: Bei „offensichtlich“ rechtswidrigen Beitr�-
gen muss eine Lçschung innerhalb von 24 Stunden erfol-
gen;10 bei allen �brigen rechtswidrigen Beitr�gen ist die
Entscheidung �ber eine Lçschung innerhalb von sieben
Tagen zu treffen.11 Die kurze 24-Stunden-Frist greift nur
bei „offensichtlich“ rechtswidrigen Inhalten. Im Sinne der
Meinungsfreiheit wird „offensichtlich“ verfassungskon-
form auszulegen und nur selten erf�llt sein. Die Kritik
richtet sich vor allen Dingen dagegen, dass schwer aus-
zumachen sei, wann denn ein „offensichtlich“ rechtswid-
riger Beitrag vorliege. Dieses ist zwar richtig, kann aber
letztlich nach dem �ußerungsrechtlichen Rechtsverst�nd-
nis und dem unbedingt zu gew�hrenden Schutzes der
Meinungsfreiheit nur bedeuten, dass Beitr�ge unmittelbar
innerhalb von 24 Stunden zu lçschen sind, die sich als
schwere Persçnlichkeitsrechtsverletzungen12 darstellen
und denen zus�tzlich sozusagen „auf der Stirn geschrieben
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6 § 101 Abs. 9 UrhG.
7 Konkret eine Erg�nzung von § 14 Abs. 2 TMG um „andere absolut ge-

sch�tzte Rechte“, bei deren Verletzung auf Anordnung der „zust�ndigen
Stelle“ die Erlaubnis zur Auskunftserteilung besteht.

8 BGH, 1. 7. 2014 – VI ZR 345/13, K&R 2014, 589.
9 Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 3. Aufl. 2015, § 14

Rn. 6.
10 § 3 Abs. 2 Nr. 2 NetzDG-E.
11 § 3 Abs. 2 Nr. 3 NetzDG-E.
12 Zu den Voraussetzungen Soehring/Hoene, Presserecht, 5. Aufl. 2013, § 32

Rn. 25 ff.



steht“, dass sie rechtswidrig sind. Nach Lage der Dinge
wird dieses wohl bei Nacktbildern von Betroffenen der
Fall sein oder bei Formalbeleidigungen. In diesen F�llen
d�rfte tats�chlich keine Konstellation denkbar sein, in der
die Verçffentlichung rechtm�ßig ist. Auf der anderen Seite
ist in diesen beiden Bereichen aber das Schutzbed�rfnis
der Betroffenen besonders hoch, so dass eine Lçschungs-
frist innerhalb von 24 Stunden angemessen erscheint.

Im �brigen ist es insgesamt nichts Neues, dass es zun�chst
einem Privaten obliegt, die Rechtm�ßigkeit einer Verçf-
fentlichung in seinem Herrschaftsbereich zu �berpr�fen –
um dann sp�ter gerichtlich feststellen zu lassen, ob die
Entscheidung richtig gewesen ist. Im Bereich der Verçf-
fentlichungen der „klassischen Medien“ muss beispiels-
weise ein Verlagshaus auch h�ufig erst – dann aber zwin-
gend – auf einen Hinweis hin pr�fen, ob eine verçffent-
lichte Anzeige rechtm�ßig ist oder nicht.13 Ohne entspre-
chenden Hinweis auf eine Rechtswidrigkeit haften die
Medien hier nicht.14 �hnliches kann beispielsweise f�r
die �ußerungen von Interviewpartnern oder Gastautoren
gelten.15 Viel n�her als der unbekannte Nutzer steht dem
Verlag der ihm h�ufig auch kaum bekannte Anzeigenkun-
de nicht. Dennoch ist es anerkannt und seit vielen Jahr-
zehnten Praxis, dass diese Pr�fungspflichten auf entspre-
chende Hinweise hin bestehen und, dass diese sp�ter ge-
richtlich �berpr�fbar sind. Das �ußerungsrechtliche
„Abendland“ ist diesbez�glich auch noch nicht unterge-
gangen.

Dar�ber hinaus hat der BGH diese Pr�fungspflichten des
Host-Providers (und nichts anderes sind soziale Netzwerke
in der Regel) schon lange vor der jetzigen Problematik der
Hasskommentare im Netz entschieden in der sog. Blog-
spot-Entscheidung.16 Dort hat der BGH bereits im Jahr
2011 ein Regime „installiert“, indem auf einen Hinweis
eines von einer �ußerung Betroffenen hin Pr�fungspflich-
ten erf�llt werden m�ssen und in einer Art „Ping-
Pong“-Spiel die Interessen zwischen dem �ußernden und
dem Betroffenen der �ußerung abgewogen werden m�s-
sen. Auch diese rechtliche Vorgabe – in dem Fall von
einem Bundesgericht – wird in der Praxis umgesetzt und
hat sich durchaus als praktikabel erwiesen. Von daher
best�tigt letztlich dieses Gesetz unter Anwendung konkre-
ter Fristen diese Handhabung.

2. Kein Verstoß gegen Europarecht

Zum Teil wird vertreten, das Fristenregime des Gesetzes
verstoße gegen Art. 14 Abs. 1 lit. b E-Commerce-RL:17

demnach verstoße das Aufstellen starrer Fristen f�r die
Reaktion auf Beschwerden gegen die Flexibilit�t des
Rechtsbegriffes „unverz�glich“, wie er in der E-Com-
merce-RL gebraucht wird. Auch in der Literatur wird
vertreten, dieser sei hier wie § 121 BGB als „Handlung
ohne schuldhaftes Zçgern“ zu verstehen. Dies gebe dem
Dienstleister die Mçglichkeit, alle Umst�nde des Einzel-
falles einzubeziehen – die dadurch erreichte situationsbe-
dingte Schnelligkeit sei unflexiblen Fristen nicht zug�ng-
lich.18 Auf der anderen Seite ist dem Konzept von starren
Fristen nicht von vorneherein eine rechtliche Absage zu
erteilen. So ist es in anderen Rechtsgebieten g�ngig, dass
der unbestimmte Rechtsbegriff „unverz�glich“ durch eine
weitere gesetzliche Vorschrift n�her ausgestaltet wird: Bei
der Anfechtung eines Arbeitsvertrages wegen einer ver-
kehrswesentlichen Eigenschaft (§ 119 Abs. 2 BGB) orien-
tiert sich das BAG an der Frist des § 626 BGB (Fristlose
K�ndigung aus wichtigem Grund). Eine „unverz�gliche“

Anfechtung i. S. v. § 121 Abs. 1 BGB kommt demnach nur
in Betracht, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erkl�rt
wurde.19 Hier zeigt sich, dass „schuldhaftes Zçgern“
durchaus nach einem gewissen Zeitablauf zumindest wi-
derlegbar vermutet werden darf. Verst�rkend kommt vor-
liegend hinzu, dass Erw�gungsgrund 48 der E-Commerce-
RL, „die Mçglichkeit unber�hrt l�sst, dass die Mitglied-
staaten von Dienstanbietern, die von Nutzern ihres Diens-
tes bereitgestellte Informationen speichern, verlangen, die
nach vern�nftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und
in innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegte Sorg-
faltspflicht anzuwenden, um bestimmte Arten rechtswid-
riger T�tigkeiten aufzudecken und zu verhindern.“ Hierin
kann durchaus eine Erm�chtigung gesehen werden, dass
der Gesetzgeber auch die Grenzen „vern�nftigen Ermes-
sens“ positiv und explizit festlegt. Insofern sind Zeitanga-
ben, angesichts des politischen Regelungsbedarfs, nicht
von vorneherein abzulehnen. Ggf. sollten die Zeitr�ume –
um den genannten Bedenken entgegen zu kommen – al-
lerdings vielleicht eher als widerlegbare Vermutung for-
muliert werden, sodass es in begr�ndeten Einzelf�llen f�r
die Unternehmen mçglich w�re, ein Bußgeld zu verhin-
dern.

3. Bußgeldteil bedarf gewisser Anpassungen

Die Bußgeldbewehrung der in § 3 des Gesetzentwurfes ge-
nannten Verstçße ist im Wesentlichen nachvollziehbar:
Wer trotz gesetzlicher Vorgaben ein Beschwerdeverfahren
nicht installiert oder dieses mangelhaft ist, muss eben damit
rechnen, dass das Gesetz ihn auch zur Einhaltung von
dessen Regeln anh�lt. Nachvollziehbar ist die Kritik daran,
dass – so erscheint es jedenfalls nach der Gesetzesbegr�n-
dung20 – auch ein Verstoß gegen die Pr�fungspflichten
(z. B. Fristvers�umnis) bei jeder einzelnen angezeigten
Pr�fung zu einem Bußgeld f�hren kann.21 Dies w�rde in
der Praxis bedeuten, dass ein soziales Netzwerk ein Buß-
geld kassieren muss, weil es eine Lçschung beispielsweise
nicht durchgef�hrt hat, obwohl hinterher gerichtlich fest-
gestellt wird, dass die Lçschungspflicht bestand. Dass das
Gesetz dieses wohl so vorsieht, ergibt sich auch aus dem
Umstand, dass im Rahmen des Bußgeldverfahrens ein Ge-
richtsverfahren vorab vorgeschaltet ist, in dem die Frage
der Lçschungspflicht ohne die Mçglichkeit des Rechtsmit-
tels entschieden wird. Zwar steht das soziale Netzwerk f�r
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13 OLG Brandenburg, 21. 7. 1998 – 6 W 44/98, AfP 1999, 360.
14 Vgl. zu diesem Komplex insgesamt Soehring/Hoene (Fn. 12), § 16

Rn. 34 ff.
15 Nach der neueren Rechtsprechung, z. B. BVerfG, 25. 6. 2009 – 1 BvR 134/

03, NJW-RR 2010, 470, haftet ein Medienhaus f�r die Interviewaussagen
eines Dritten nicht pauschal, sondern vor allem, wenn es sich die Aussagen
zu eigen macht. Dies kçnnte dann angenommen werden, wenn unwahre
Aussagen trotz Hinweis des Betroffenen der Aussagen nicht gelçscht
werden.

16 BGH, 25. 10. 2011 – VI ZR 93/10, K&R 2012, 110 ff. = NJW 2012, 148.
17 H�rting, http://www.cr-online.de/blog/2017/03/14/kurzer-prozess-fuer-

die-meinungsfreiheit-entwurf-eines-netzwerkdurchsetzungsgesetzes/, zu-
letzt abgerufen am 10. 4. 2017.

18 Vgl. Paal, in: BeckOK, InfoMedienR, 15. Ed. 1. 2. 2017, § 10 TMG,
Rn. 45 f.

19 Vgl. BAG, 14. 12. 1979 – 7 AZR 38/78, NJW 1980, 1302, 1303; Arm-
br�ster, in: M�Ko-BGB, 7. Aufl. 2015, § 121 Rn. 12.

20 Siehe Gesetzesbegr�ndung „Zu § 4 Zu Abs. 1 Zu Nummer 2“: „Die Buß-
geldvorschrift erfasst die Pflicht der sozialen Netzwerke zur unverz�g-
lichen Kenntnisnahme und Pr�fung der Beschwerde (§ 3 Abs. 2 Num-
mer 1), die Pflicht zur Entfernung oder Sperrung eines offensichtlich
rechtswidrigen Inhalts (§ 3 Abs. 1 Nummer 2), die Pflicht zur Entfernung
oder Sperrung anderer rechtswidriger Inhalte innerhalb von 7 Tagen (§ 3
Abs. 1 Nummer 3), (. . .)“.

21 A. A. Buermeyer, http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/netzwerkdurch
setzungsgesetz-netzdg-facebook-strafverfolgung-hate-speech-fake-news/
.



diesen Fall trotzdem nicht rechtlos dar (es kann sich gegen
den dann erlassenen Bußgeldbescheid durch alle Instanzen
rechtlich wehren); trotzdem ist es kritisch zu sehen, dass
nicht das systemische Versagen (keine Einrichtung eines
Beschwerdesystems), sondern auch der konkrete einzelne
Verstoß zu einem Bußgeld f�hren soll. Hier sollte noch
nachgebessert werden. Auch im Sinne der effektiven
Durchsetzung des Schutzes des allgemeinen Persçnlich-
keitsrechts scheint eine Bußgeldbewehrung und damit
letztlich eine staatliche Sanktion in Geld nicht angezeigt
zu sein. Sollte ein Betroffener der Auffassung sein, dass das
soziale Netzwerk zu Unrecht nicht gelçscht hat, bleibt ihm
nat�rlich (auch im Wege der Einstweiligen Verf�gung) der
Weg zu den ordentlichen Gerichten offen.

IV. Fazit

Der Gesetzesvorstoß ist richtig, notwendig und im We-
sentlichen auch durchf�hrbar. Die Kritiker des Gesetzes
bef�rchten insgesamt „Chilling Effects“ auf die Meinungs-
freiheit. Dies deshalb, weil mit Blick auf die Pr�fungs-
pflichten und die Bußgeldbewehrung soziale Netzwerke in
Zukunft Beitr�ge einfach lçschen werden, um einer Haf-
tung zu entgehen. Dem ist zu entgegnen, dass es sich um
eine recht mutlose Sicht auf die Interessen der sozialen
Netzwerke handelt. Wenn den sozialen Netzwerken, die
die Meinungsfreiheit befçrdern und zurecht in den entle-
gensten Winkel der Welt tragen wollen, derart viel an der
Meinungsfreiheit liegt, dann muss man auch f�r diese

Meinungsfreiheit k�mpfen. Das bedeutet: Wenn ein sozia-
les Netzwerk wie Facebook der Auffassung ist, ein Post ist
zul�ssig und nicht zu lçschen, dann muss man eben auch
bereit sein, diese Haltung zu verteidigen. Alles andere
w�rde auf einen Freifahrtsschein f�r die Meinungsfreiheit
gegen�ber dem ebenfalls grundgesetzlich gesch�tzten all-
gemeinen Persçnlichkeitsrecht hinauslaufen. An den fi-
nanziellen Mçglichkeiten der großen sozialen Netzwerke
(und diese sind auch nur von der Regelung betroffen), d�rfte
es jedenfalls nicht mangeln.

Und: Einige Kritiker malen ein Bild an die Wand, wo
ungeschulte Praktikanten jetzt bei Facebook & Co. Aufga-
ben erf�llen m�ssten, die im „normalen“ und h�ufig fol-
genden Verfahren vor Gericht Berufsrichter und Rechts-
anw�lte durchf�hren. Der Denkfehler bei diesem Argu-
ment liegt schon darin, es als selbstverst�ndlich anzusehen,
dass diese Pr�fungsaufgaben nur ungeschulte Mitarbeiter
durchf�hren werden. Das ist ja aber nicht zwingend; es ist
auf das unbedingte Interesse der sozialen Netzwerke an
einem freien Austausch der Meinungen zu verweisen.
Wem das wichtig ist (und das sollte es), der wird und sollte
eben auch geschulte Mitarbeiter, auch Juristen einsetzen,
um diese Aufgaben zu erf�llen. Auch hier d�rfte es an den
finanziellen Ressourcen nicht fehlen. Es steht nirgendwo,
dass die großen sozialen Netzwerke (und nur die trifft nach
dem Gesetzentwurf das Fristenregime) davor verschont
werden m�ssen, Beanstandungen durch ungelernte Kr�fte
durchf�hren zu d�rfen.

RA Thorsten Feldmann, LL.M., Berlin*

Zum Referentenentwurf eines NetzDG:
Eine kritische Betrachtung

Am 27. 3. 2017 hat das Bundesministerium f�r Justiz und
Verbraucherschutz (BMJV) den Entwurf eines Gesetzes
zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen
Netzwerken (NetzDG-E) vorgelegt.1 Es richtet sich an
Betreiber von Social Media Plattformen, die nach Mei-
nung des BMJV nicht genug gegen rechtswidrige Nutzer-
inhalte unternehmen. Das NetzDG-E verpflichtet Anbieter,
ein wirksames Beschwerdemanagement einzurichten und
offensichtlich rechtswidrige Inhalte regelm�ßig innerhalb
von 24 Stunden zu lçschen. Außerdem sollen die Platt-
formbetreiber çffentlich berichten, wie sie auf Beschwer-
den reagiert haben. Schließlich, so Bundesjustizminister
Heiko Maas, „muss bei Verstçßen ein saftiges Bußgeld
drohen“.2 Der gegenw�rtige Entwurf des NetzDG begeg-
net erheblichen verfassungs- und europarechtlichen Be-
denken. Im Rahmen dieses Beitrags sollen einige davon
angesprochen werden.3

I. Mangelnde Erforderlichkeit, Geeignetheit und
Wirksamkeit

1. In der Begr�ndung des NetzDG-E beklagt das BMJV
eine „massive Ver�nderung des gesellschaftlichen Diskur-
ses im Netz, insbesondere in sozialen Netzwerken“. Die

Debattenkultur sei oft aggressiv, verletzend und nicht sel-
ten hasserf�llt. Dies ist nicht von der Hand zu weisen. Das
Grundgesetz hat sich jedoch in Art. 5 f�r die Freiheit der
Rede und damit auch daf�r entschieden, nicht jede unan-
genehme �ußerung ihres Schutzes zu berauben. Das
BVerfG ist seit jeher der Auffassung, dass infolge der
geistigen Wirkung, die der Meinungskundgabe zugrunde
liegt und die diese bezweckt, es vor allem im politischen
Meinungskampf keinen Unterschied machen darf, ob die
�ußerung „wertvoll“ oder „wertlos“, „richtig“ oder
„falsch“, emotional oder rational begr�ndet ist. Auch
scharfe und �bersteigerte �ußerungen fallen grunds�tzlich
in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. „Jeder soll
frei sagen kçnnen, was er denkt, auch wenn er keine nach-
pr�fbaren Gr�nde f�r sein Urteil angibt oder angeben
kann“.4
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* Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. XII.
1 Stand: 5. 4. 2017. Im Internet abrufbar unter https://www.bmjv.de/Shared

Docs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_NetzDG.pdf?__blob=
publicationFile&v=2. Zuletzt abgerufen am 9. 4. 2017.

2 Maas, Editorial, K&R 4/2017.
3 F�r die Erçrterung aller Bedenken fehlen Zeit und Platz.
4 BVerfG, 22. 6. 1982 – 1 BvR 1376/79, BVerfG 61, 1, 13 – NPD Europas.


